
Anzeige
über den Handel mit Pflanzenschutzmitteln
(In-Verkehr-Bringen und/oder Einfuhr)

1.

1.8

Angaben zum Unternehmen/Betrieb

1.1
Name des Unternehmens (Niederlassung / Filiale)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

1.2

1.4

1.5

1.6

Telefon

Faxnummer

3.

(Bei Unternehmen mit Niederlassungen/Filialen in Thüringen für jede Niederlassung separat ausfüllen. Angaben zur Zentrale bitte unter 2 eintragen.)

Angaben zum Betriebsinhaber / Geschäftsführer

3.1

Landkreis
1.7

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

3.3

3.2

3.4

3.6

Telefon

Faxnummer

Einzelunternehmen/-betrieb

Unternehmen/Betrieb mit Niederlassungen/Filialen

Niederlassung/Filiale des Unternehmens/Betriebes
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1.3
E-Mail-Adresse

3.5

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft
und Ländlichen Raum
Referat Pflanzenschutz und Saatgut
Kühnhäuser Straße 101
99090 Erfurt

Eingangsvermerk

E-Mail-Adresse

2.
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im Freistaat Thüringen nach § 24 (1) Satz 1 des
Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) i. V. m. § 1 (2) der Thüringer
Verordnung zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes

Angaben zur Zentrale

2.1
Name/Bezeichnung der Zentrale

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

2.3

Erstanzeige

Änderungsanzeige
Thüringer Registrier-Nr.

TLL-PS.

2.2

2.4

2.6

Telefon

Faxnummer

Landkreis/Bundesland
2.7

2.5
E-Mail-Adresse

2.8 Kosten der Anzeigenbearbeitung der Zentrale in Rechnung stellen

3.7 Eintragung im Handelsregister als natürliche Person als juristische Person/Personenvereinigung

4. Beabsichtigte Tätigkeit (mehrere Arten möglich)

4.1 In-Verkehr-Bringen von Pflanzenschutzmitteln als: Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln

Hersteller

Vertriebsunternehmer

Versand-/Internethändler

Großhändler/Wiederverkäufer

Einzelhändler

4.2 Das Unternehmen verkauft an nicht-berufliche Anwender berufliche Anwender.

4.3 Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit oder Betriebsaufnahme:



6. Kenntnisnahme

Nach § 24 (1) Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) hat jeder, der Pflanzenschutzmittel zu gewerblichen Zwecken oder im
Rahmen sonstiger wirtschaftlicher Unternehmungen in den Verkehr bringen oder zu gewerblichen Zwecken einführen
will, dies der für den Betriebssitz und den Ort der Tätigkeit, im Falle der Einfuhr der, für den Betriebssitz oder der
Niederlassung zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen. Die Angaben sind sowohl für den
Betriebssitz/Unternehmenssitz als auch für jede Niederlassung/Filiale, die in Thüringen ansässig ist, getrennt zu
machen. Das Feilhalten und Abgeben von Pflanzenschutzmitteln darf nur durch Personen erfolgen, die die dafür
erforderliche Zuverlässigkeit und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen. Nach § 23
(1) PflSchG muss die Person zur Durchführung oben genannter Tätigkeiten über einen von der zuständigen Behörde
ausgestellten Sachkundenachweis im Sinne des § 9 (1) PflSchG verfügen. Sachkundige Personen sind zudem gemäß
§ 9 (4) PflSchG verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren eine amtliche oder anerkannte Fort-
oder Weiterbildungsmaßnahme zu besuchen. Nach § 23 (2) dürfen Pflanzenschutzmittel nicht durch Automaten oder
andere Formen der Selbstbedienung in den Verkehr gebracht werden. Diejenigen Personen, die zur Abgabe von
Pflanzenschutzmitteln laut Gesetz berechtigt sind, sind über die in diesem Anzeigeformular enthaltenen Angaben zur
ihrer Person zu unterrichten. Die gemäß § 1 der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes
erhobenen Daten werden ausschließlich im Sinne der §§ 9, 23 und 24 PflSchG verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben, sie unterliegen dem Datenschutz. Veränderungen des Personenkreises und solche, die die
Betriebsangaben betreffen sowie die endgültige Aufgabe des Handels mit Pflanzenschutzmitteln sind unverzüglich
dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum mitzuteilen. Die Anzeigenbearbeitung ist eine
gebührenpflichtige öffentliche Leistung nach Thüringer Verwaltungskostengesetz i. V. m. der Thüringer Allgemeinen
Verwaltungskostenordnung in jeweils gültiger Fassung.

* Dieser Anzeige ist eine beidseitige Kopie des Pflanzenschutz-Sachkundenachweises (Karte) der unter 5.1 angeführten
Personen beizufügen.
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Unterschrift des AntragstellersOrt, Datum

Stand 01/2019

©
G

es
el

ls
ch

af
tf

ür
P

ro
ze

ss
au

to
m

at
is

ie
ru

ng
m

bH
–

w
w

w
.fo

rm
la

b-
gm

bh
.d

e
F

o
rm

L
A

B
T

M
LF

U
N

-0
04

-T
H

-F
L

–
A

nz
ei

ge
üb

er
de

n
H

an
de

lm
it

P
fla

nz
en

sc
hu

tz
m

itt
el

n

(ggf. Angaben zu weiteren Personen auf zusätzlichem Blatt fortsetzen)

5.

5.1

Angaben zu Personen des Unternehmens / Betriebes / der Niederlassung / Filiale, die
Pflanzenschutzmittel nach § 23 PflSchG in Thüringen abgeben

Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Nr.

5.2

Registriernummer des
Sachkundenachweises*

Datum der letzten
Fortbildung

Name, Vorname

Folgende registrierte Personen geben keine Pflanzenschutzmittel mehr ab oder sind nicht mehr im Unternehmen /
Betrieb tätig:




